
Entscheidend für ein Staatsrechtsnerhältnis 
ist, daß die Rechtsbeziehung, an der der so
zialistische Staat oder einer seiner Reprä
sentanten beteiligt ist, durch Erlaß und in 
Verwirklichung staatsrechtlicher Normen 
bzw. in Wahrnehmung staatsrechtlicher Be
fugnisse gestaltet wird.

1.1.3.
Das Staatsrecht als der grundlegende 
Zweig im einheitlichen 
sozialistischen Rechtssystem
Das Staatsrecht ist der grundlegende Rechts
zweig im einheitlichen sozialistischen Rechts- 
system. Diese Charakterisierung bedeutet 
keineswegs, daß sich allein das Staatsrecht 
auf gesellschaftliche Verhältnisse grund
legender Art bezieht, während sich alle an
deren Rechtszweige mit Verhältnissen nicht 
grundlegenden Charakters oder zweitrangi
ger Natur befassen würden.

Jeder Rechtszweig ist mit gesellschaft
lichen Verhältnissen verbunden, die für die 
Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft 
und die Durchsetzung der Interessen des 
werktätigen Volkes wichtig sind. Die Bil
dung von Rechtszweigen wäre überhaupt 
nicht denkbar, wenn diese nicht solche Ver
hältnisse zum Ausgangspunkt oder Rege
lungsgegenstand hätten. Alle Rechtszweige 
sind gleichermaßen Ausdruck und Hebel der 
politischen Macht der Arbeiterklasse und 
ihrer Verbündeten.

Dementsprechend tragen z. B. die Verhält
nisse, die die Werktätigen in der sozialisti
schen Produktion eingehen und die vom Ar
beitsrecht juristisch ausgestaltet werden, für 
die sozialistische Gesellschaft ebenso grund
legenden Charakter wie die Familienbezie
hungen, auf die das Familienrecht bezogen 
ist. Zweifellos haben auch die Verhältnisse, 
die mit der planmäßigen Wirtschaftstätigkeit 
warenproduzierender Betriebe und anderer 
sozialistischer Wirtschaftseinheiten verknüpft 
sind und auf die sich insbesondere das Wirt
schaftsrecht bezieht, grundlegende Bedeu
tung. Ähnliches gilt für alle anderen Rechts
zweige.

Die Hervorhebung des Staatsrechts als 
grundlegenden Zweig im sozialistischen 
Rechtssystem ergibt sich in erster Linie dar
aus, daß dieser Rechtszweig die politischen 
wie die ökonomischen und ideologischen 
Grundlagen der sozialistischen Staats- und

Gesellschaftsordnung, den Aufbau, die Ziele 
und die Prinzipien der Staatsmacht sowie 
die grundlegenden Züge der Stellung des 
Bürgers in der sozialistischen Staats- und 
Gesellschaftsordnung zum Gegenstand hat. 
Das gilt für keinen anderen Zweig im ge
samten Rechtssystem. Jeder andere Rechts
zweig bezieht sich unter einem spezifischen 
Regelungsaspekt nur auf ein grundlegendes 
gesellschaftliches Verhältnis oder auf eine 
Gruppe solcher Verhältnisse. Dabei sind die 
staatsrechtlichen Regelungen als inhaltlich 
bestimmende, verbindliche Eckwerte zu
gleich wesentlicher Ausgangspunkt für die 
anderen Rechtszweige. Auf diese Weise er
füllt das Staatsrecht eine integrierende und 
koordinierende Funktion für die inhaltliche 
und funktionelle Einheit des gesamten 
Rechts systems.

Die besondere Rolle des Staatsrechts 
ergibt sich auch daraus, daß es am unmit
telbarsten mit der Errichtung der poli
tischen Macht des Proletariats verbunden 
ist, daß es sich sofort mit der Machtergrei
fung herausbildet und gleichsam der Ent
wicklung der anderen Rechtszweige voran
geht. Auf dem Gebiet des Staatsrechts ist 
der sofortige Bruch mit dem alten bürgerli
chen Recht am vollständigsten und am radi
kalsten. Das Staatsrecht verankert die Dik
tatur des Proletariats, bringt ihre Wesens
züge und die Form ihrer Verwirklichung 
komprimiert zum Ausdruck. Es wirkt darauf 
ein, daß die revolutionäre Staatsmacht als 
Hauptinstrument entwickelt und eingesetzt 
wird, um alle gesellschaftlichen Verhältnisse 
progressiv zu verändern. Insbesondere sind 
durch die revolutionäre Umgestaltung der 
Eigentums- und Produktionsverhältnisse die 
ökonomischen Grundlagen der sozialisti
schen Ordnung zu schaffen und die Ergeb
nisse des revolutionären Umwälzungsprozes
ses gegen Angriffe der inneren und äußeren 
Reaktion zu sichern. Daraus ergibt sich auch 
die Notwendigkeit, die Machtfrage als das 
zentrale Problem der Revolution juristisch 
klar zu definieren und grundlegende juristi
sche Regeln zu schaffen, die das Klassenwe
sen, die gesellschaftliche Funktion, den or
ganisatorischen Aufbau und die Arbeitsweise 
der neuen Staatsmacht bestimmen. Das alles 
geschieht primär mit staatsrechtlichen Nor
men.

Die Rolle des Staatsrechts bei der Her-
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